
Fachprüfungen im BA Soziale Arbeit 
 
Hier: Prüfung im Modul 6.9.1 (Handlungsfeld Straffälligenhilfe) 
 
Fachgebiete laut Modulhandbuch 
LV 1 LV 2  LV 3 LV 4 
Kriminologie – 
Grundlagen  

Kriminologie – 
Vertiefung 

Soziale Hilfen  
für straffällige 
Jugendliche und 
Erwachsene 

Praxisfeld in der 
Straffälligenhilfe 

 
Qualifikationsziele laut Modulhandbuch: 
Die Studierenden sollen grundlegende Kenntnisse theoretischer Ansätze und empirischer 
Forschungsergebnisse der Kriminologie erwerben und daran anknüpfend das Arbeitsfeld der 
Sozialen Arbeit mit Straffälligen sowie der Kriminalprävention erschließen. Weiter sollen sie 
befähigt werden, in diesen Bereichen eigene Handlungskonzepte zu entwickeln, bzw. 
bestehende Konzepte zu beurteilen, zu modifizieren und zu evaluieren. Ein kriminologisches 
Thema (wie z. B. die Jugendkriminalität, Gewalt gegen Frauen) wird hinsichtlich Umfang, 
Erscheinungsformen, Erklärungsansätzen und Präventionsmöglichkeiten näher beleuchtet. 
Die Systematik der sozialen Hilfen für straffällige Jugendliche und Erwachsene wird 
dargestellt und diskutiert, zudem wird nach alternativen Reaktionsweisen gesucht. Anhand 
eines Arbeitsfeldes (wie z. B. der Jugendgerichtshilfe, der Bewährungshilfe oder der Sozialen 
Arbeit im Strafvollzug) wird die praktische Arbeit im Handlungsfeld exemplarisch vertieft. 
 
Voraussetzungen für die Prüfung: 
Regelmäßige Teilnahme an den Veranstaltungen. Bitte beachten Sie, dass die Prüfung nicht in 
allen Veranstaltungen abgelegt werden kann. Zudem besteht nicht in allen Veranstaltungen 
die Möglichkeit, zwischen den Prüfungsformen Referat und Hausarbeit zu wählen.  
Die Veranstaltungen, in denen Sie die Prüfung ablegen können, und die jeweils möglichen 
Prüfungsformen werden zu Beginn jedes Semesters bekannt gegeben. 
 
Inhalte der Prüfung:  
Themengebiete der angebotenen Seminare. Die spezifischen Inhalte werden mit den 
Prüfenden abgestimmt. 
 
Form: 
Hausarbeit (12-seitig) oder Referat im Rahmen einer Veranstaltung. 
 
Anmeldung: 
Die Anmeldung findet im Sekretariat zu den entsprechenden Fristen statt. Vorher muss das 
Einverständnis der Prüferin/des Prüfers per Unterschrift eingeholt werden.  
Wichtig: 
Die Prüferinnen/Prüfer können die Zahl der Prüfungen durch ihre Unterschrift steuern. 
 
Ergebnis: 
Wird spätestens zu den vom Prüfungsamt mitgeteilten Fristen bekannt gegeben. 
 



Fachprüfungen im BA Soziale Arbeit 
 
Hier: Prüfung im Modul 6.9.2  
(Aspekte des Handlungsfeldes Straffälligenhilfe) 
 
Fachgebiete laut Modulhandbuch 
LV 1 LV 2  LV 3 
Kriminologie – 
Grundlagen  

Kriminologie – 
Vertiefung 

Soziale Hilfen  
für straffällige 
Jugendliche und 
Erwachsene 

 
Qualifikationsziele laut Modulhandbuch: 
Die Studierenden sollen das Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit mit Straffälligen sowie der 
Kriminalprävention ausschnittsweise erschließen. Die Systematik der sozialen Hilfen für 
straffällige Jugendliche und Erwachsene wird dargestellt und diskutiert, zudem wird nach 
alternativen Reaktionsweisen gesucht. (siehe Modulbeschreibung 9.6.1) 
 
Voraussetzungen für die Prüfung: 
Regelmäßige Teilnahme an den Veranstaltungen. Bitte beachten Sie, dass die Prüfung nicht in 
allen Veranstaltungen abgelegt werden kann. Zudem besteht nicht in allen Veranstaltungen 
die Möglichkeit, zwischen den Prüfungsformen Referat und Hausarbeit zu wählen.  
Die Veranstaltungen, in denen Sie die Prüfung ablegen können, und die jeweils möglichen 
Prüfungsformen werden zu Beginn jedes Semesters bekannt gegeben. 
 
Inhalte der Prüfung:  
Themengebiete der angebotenen Seminare. Die spezifischen Inhalte werden mit den 
Prüfenden abgestimmt. 
 
Form: 
Hausarbeit (6-seitig) oder Referat im Rahmen einer Veranstaltung. 
 
Anmeldung: 
Die Anmeldung findet im Sekretariat zu den entsprechenden Fristen statt. Vorher muss das 
Einverständnis der Prüferin/des Prüfers per Unterschrift eingeholt werden.  
Wichtig: 
Die Prüferinnen/Prüfer können die Zahl der Prüfungen durch ihre Unterschrift steuern. 
 
Ergebnis: 
Wird spätestens zu den vom Prüfungsamt mitgeteilten Fristen bekannt gegeben. 
 


